








































































































Hansestadt Stralsund

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 117

„Quartier 17/ Rathausglatz“

Da durch die Planung eine Großbaulücke in der Stadtstruktur geschlos—

sen werden soll, ergeben sich nachhaltige positive Auswirkungen auf das

Stadtbild.

Die im Geltungsbereich vorhandenen Einzeldenkmale werden durch die

Planung im Bestand gesichert. Auch derzeit mangels Prospektion noch

nicht bekannte, aber nicht auszuschließende Bodendenkmale finden in

der "Planung Berücksichtigung. Bei der Pavillonbebauung an der Heil-

geiststraße handelt es sich nicht um städtebaulich-architektonisch oder

kulturgeschichtlich wertvolle und erhaltenswürdige Bausubstanz. Deshalb

führt die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf

die Kultur- und sonstigen Sachgüter im Geltungsbereich.
'
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